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 Kassel, den 25.06.2026 

 

Parkinson-Syndrom 

Aufnahme in die Berufskrankheiten-Liste steht bevor 
 

In Kürze wird die seit dem 05.09.2023 als sogenannte Wie-Berufskrankheit anerkennungs-

fähige Parkinson-Erkrankung in die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) aufgenommen. 

Es fehlt lediglich noch die Zustimmung des Bundesrates.  

 

Das Verfahren steht damit kurz vor dem Abschluss, so dass ein Inkrafttreten voraussichtlich 

zum 01.08.2026 erfolgen wird. Die Aufnahme der Erkrankung in die Liste der Berufskrank-

heiten hat für die Betroffenen grundsätzlich keine direkte Auswirkung, da die beruflich be-

dingte Parkinson-Erkrankung bereits nach geltender Rechtslage als sogenannte 

Wie-Berufskrankheit durch die gesetzliche Unfallversicherung anzuerkennen ist. Beim 

Leistungsumfang gibt es ebenfalls keine Unterscheidung zwischen einer Wie-Berufskrank-

heit und einer Listen-Berufskrankheit. 

 

Rückwirkende Anerkennung 

Allerdings ergeben sich Änderungen bei einer rückwirkenden Anerkennung: Solange die Be-

rufskrankheit noch nicht in die BKV aufgenommen ist, kann eine Anerkennung rückwirkend 

ab frühestens 05.09.2023 erfolgen, sofern die Erkrankung zu diesem Zeitpunkt bereits gesi-

chert vorlag. Dies entspricht dem Zeitpunkt der Empfehlung des Ärztlichen Sachverständi-

genbeirates, Parkinson als Berufskrankheit anzuerkennen. 

Erkrankungen hingegen, die in die BKV aufgenommen wurden, können rückwirkend frühes-

tens ab dem Aufnahmetag anerkannt werden.  

Für Versicherte, bei denen das Verfahren zur Anerkennung bereits vor dieser Aufnahme be-

gann, ist dieses noch als Wie-Berufskrankheit zu entscheiden, sofern es für den Versicherten 
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günstiger ist. In diesen Fällen kann, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, eine 

rückwirkende Leistungsgewährung frühestens ab 05.09.2023 erfolgen. 

Betroffenen empfiehlt die SVLFG daher, die Verdachtsanzeige auf eine Berufskrankheit 

noch vor der Aufnahme in die BKV (voraussichtlich 01.08.2026) abzugeben, entweder eigen-

ständig oder über den behandelnden Arzt. Das Formular steht auf der Internetseite 

www.svlfg.de/formulare-und-dokumente (Berufsgenossenschaft). 

 

Potentiell Betroffene werden angeschrieben 

Damit potentiell Betroffene keine eventuell rückwirkend bestehenden Leistungsansprüche 

verlieren, hat die SVLFG in der 21. Kalenderwoche nochmals jene Versicherten der Landwirt-

schaftlichen Krankenkasse (LKK) angeschrieben, die in den vergangenen vier Quartalen re-

gelmäßig im Zusammenhang mit einer gesicherten Parkinson-Diagnose behandelt wurden, 

und sie über die Möglichkeit einer Prüfung ihrer Erkrankung als Berufskrankheit informiert.  

 

Mit Aufnahme der Erkrankung in die BKV erwartet die SVLFG vermehrt Verdachtsmeldungen 

von anderen Krankenkassen, so dass von längeren Bearbeitungszeiten auszugehen ist. 

 

Fragen zum Thema Parkinson-Syndrom als Berufskrankheit beantwortet die SVLFG unter 

der Rufnummer 0561 785-10350. 

SVLFG 
 

 

sicher & gesund aus einer Hand 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – kurz SVLFG – ist der Verbundträger der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. Durch die berufsständische Selbstverwaltung ist 
die direkte Mitwirkung der Versicherten sichergestellt. Mit den Kenntnissen über die besonderen Bedürfnisse der Versi-
cherten und deren Betriebe trägt die SVLFG als Partner im ländlichen Raum zur größtmöglichen Arbeitssicherheit bei und 
unterstützt bei einer gesundheitsfördernden Lebensweise. Zu den herausragenden, übergreifenden Leistungen gehören 
die Betriebs- und Haushaltshilfe und speziell auf die Grüne Branche zugeschnittene Gesundheitsangebote. Die SVLFG 
zeichnet sich durch wirkungsvolle, versicherungszweigübergreifende Präventionsarbeit aus. 

http://www.svlfg.de/formulare-und-dokumente

